
Stand: 01.07.2025 16:08:35

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/21203

"Mieterschutz gewährleisten - Vorkaufsrecht rechtssicher machen II"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/21203 vom 16.02.2022

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/22259 des BV vom 08.03.2022

3. Beschluss des Plenums 18/22400 vom 26.04.2022

4. Plenarprotokoll Nr. 113 vom 26.04.2022



 

18. Wahlperiode 16.02.2022  Drucksache 18/21203 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, Gülseren 
Demirel, Thomas Gehring, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, 
Gisela Sengl, Florian Siekmann, Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin 
Runge, Toni Schuberl, Ursula Sowa, Dr. Sabine Weigand und Fraktion  
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mieterschutz gewährleisten – Vorkaufsrecht rechtssicher machen II 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat und Bundestag einzusetzen, 
das Vorkaufsrecht als wichtiges planungsrechtliches Instrument zum Schutz von Mie-
terinnen und Mietern vor Verdrängung, das durch das Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 9. November 2021 (BVerwG 4 C 1.20) infrage gestellt ist, schnellstmöglich 
nachhaltig zu sichern und rechtssicher zu machen, damit die Rechtslage vor dem Urteil 
wiederhergestellt werden kann.  

 

 

Begründung: 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 9. November 2021 entschieden, dass 
§ 26 Nr. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) in wortlautgetreuer Auslegung die Ausübung 
des gemeindlichen Vorkaufsrechts auch in sozialen Erhaltungsgebieten ausschließt, 
wenn das Grundstück gegenwärtig entsprechend den Zielen und Zwecken der städte-
baulichen Maßnahme bebaut ist und genutzt wird und eine auf ihm errichtete bauliche 
Anlage keine Missstände oder Mängel aufweist. Eine Auslegung in dem Sinne, dass 
die Vorschrift auf Vorkaufsrechte für Grundstücke im Geltungsbereich einer Erhaltungs-
satzung keine Anwendung findet, komme demnach nicht in Betracht. Diese Entschei-
dung entzieht der bisher in Berlin, Hamburg, München oder auch andernorts gängigen 
Vorkaufsrechtspraxis die Grundlage und führt im Ergebnis dazu, dass das Vorkaufs-
recht in den Erhaltungsgebieten, vor allem in den sozialen Erhaltungsgebieten gemäß 
§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB, praktisch kaum noch Anwendung finden kann. Medi-
enberichten zufolge konnten allein in München seit dem Urteil 15 Häuser nicht durch 
die Stadt gekauft werden. Damit Städte und Gemeinden zu ihrer bisherigen Vorkaufs-
rechtspraxis zurückkehren können, ist eine schnelle Anpassung des BauGB notwendig. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/21203 

Mieterschutz gewährleisten - Vorkaufsrecht rechtssicher machen II 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Jürgen Mistol 
Mitberichterstatter: Josef Schmid 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 51. Sitzung am 8. März 
2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann, Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, 
Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Ursula Sowa, Dr. Sabine Weigand und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/21203, 18/22259 

Mieterschutz gewährleisten – Vorkaufsrecht rechtssicher machen II 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Haus. Damit übernimmt der Landtag 

diese Voten.
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